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Stadtentwicklung

Städte und Gemeinden stehen mitunter vor einem Dilemma: Auf der einen Seite 
wollen sie attraktive Standorte für das Wohnen ausweisen, auf der anderen sind 
sie in großem Maße von Industrie und produzierendem Gewerbe abhängig und 
wollen auch diesen Nutzern Raum bieten. Daher stellt sich immer wieder die 
Frage, wie gut sich die gewerbliche Nutzung mit anderen Nutzungen verträgt. 
Für Konflikte sorgen vor allem Lärm, Schadstoff- und/oder Geruchsbelästigung. 
Durch frühzeitige Kommunikation, sorgfältige Prüfungen im Vorfeld und plane-
rische Festlegungen, die auf einer angemessenen Abwägung aller Interessen 
beruhen, können die Konflikte aber abgemildert werden.  Red. 
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Deutschland ist immer noch eine Indus
trienation: Das produzierende Gewerbe 
spielt je nach Region und regionalöko
nomischer Ausrichtung nach wie vor 
eine tragende Rolle für die deutsche 
Volkswirtschaft, wenngleich natürlich 
der Dienstleistungssektor in den vergan
genen Dekaden deutlich an Gewicht 
gewonnen hat. 

Für die Städte und Gemeinden, die nach 
wie vor Industrie und Gewerbe in nen
nenswertem Umfang beherbergen, stellt 
sich immer wieder eine stadtentwick
lungspolitische Herausforderung: Wie 
gut verträgt sich eine industrielle Nut
zung mit anderen Nutzungen? Konflikt
potenzial gibt es vor allem dann, wenn 

Wohn und gewerbliche Nutzungen 
aufeinandertreffen. 

Hier gibt es verschiedenste Fälle: Ein 
bestehender Industriebetrieb erweitert 
sich und rückt an eine bestehende 
Wohnbebauung heran. Oder es soll eine 
ganz neue Anlage in der Nähe zu vor
handenen Wohngebieten errichtet wer
den. Ein prominentes Beispiel hierfür ist 
der Neubau eines der größten europäi
schen Steinkohlekraftwerke im westfäli
schen Datteln in einem Abstand von nur 
wenigen hundert Metern zu einer Wohn
siedlung und einer Kinderklinik. 

Umgekehrt ist ebenso denkbar, dass neue 
Wohngebiete entstehen oder bestehende 
Wohngebiete erweitert werden, sodass  
sie näher an eine benachbarte gewerbli
che Nutzung heranrücken. Ein besonde
rer Brennpunkt hierfür ist die boomende 
Metropole Köln mit einer starken Nach
frage nach Wohnraum und einem Mix 
von industriellen Brachflächen und bes
tehenden Industrie und Gewerbebetrie
ben. Denkbar sind auch Gemengelagen 
– wenn Betriebe und Wohnnutzung 
derart miteinander verwoben sind, dass 
man nur schwerlich einen Wohn und 
gewerblichen Charakter für abgrenzbare 
Teilgebiete ausmachen kann. 

Großes Konfliktpotenzial

Allen Fällen ist die Tatsache gemeinsam: 
Es gibt besagtes Konfliktpotenzial. Vom 
Extremfall einer Havarie über Schad
stoff bis hin zur Geruchs oder Lärmbe
lastung – Gewerbebetriebe sind nicht 
unbedingt als Nachbarn für Wohngebie
te prädestiniert. Häufig bestehen auch 
beachtliche rechtliche Hürden. Grund
sätzlich gilt: Der Gesetzgeber hat für 
Industriebereiche und Wohnbebauung 
einen Trennungsgrundsatz festgelegt. 

Durch einen aus reichenden räumlichen 
Abstand sollen schädliche Umwelteinwir
kungen verhindert werden, wozu auch 
besagte  Lärmbeeinträchtigungen der 
Anwohner gehören.Und doch ist die 
Nachbarschaft oder gar eine Verzahnung 
möglich und in der Praxis auch vielerorts 
zu beobachten. 

Ein Beispiel aus Frankfurt am Main: Dort 
findet sich im Stadtteil Praunheim ein 
Gebiet, das in der Vergangenheit bereits 
gewerblich genutzt wurde. Nach Abzug 
des Mieters lag das Areal lange brach, bis 
sich neue Nutzer fanden, die den Neubau 
einer Werkstatt unter anderem für Holz
arbeiten inklusive Lackierbereich planen. 
Ebenfalls soll auf dem Planungsgebiet 
ein ReweCenter gebaut werden. Südlich 
grenzt Wohnbebauung an, die noch nach 
Norden in das Gebiet hinein erweitert 
wurde. Die Wohnbebauung rückte somit 
an die künftige gewerbliche Nutzung 
heran. 

Gutachten können helfen

Wie verhindert wird, dass potenzielle 
Nutzungsunstimmigkeiten zu tatsachli
chen Konflikten werden, hängt von den 
zugrunde liegenden bauplanungsrechtli
chen Rahmenbedingungen ab. Im oben 
dargestellten Fall gab es einen Bebau
ungsplan. Für dessen Aufstellung musste 
eine sogenannte Umweltverträglichkeits
prüfung erfolgen. Dies impliziert Gut
achten, die die kritischen Felder wie 
Lärm und Schadstoffe beleuchten. Sie 
müssen nachweisen, dass gesunde 
Wohn und Arbeitsverhältnisse gewahrt 
bleiben. 

Im dargestellten Fall hat es unter ande
rem eine schalltechnische Untersuchung 
gegeben, die den Gewerbe und Ver
kehrslärm (einschließlich der Stellplätze) 
analysiert und entsprechende Schall
schutzmaßnahmen wie Lärmschutzanla
gen und passiven Schallschutz aufge
zeigt hat. Im Ergebnis zeigt sich laut 
Begründung zum Bebauungsplan, dass 
„eine verträgliche Nachbarschaft dauer
haft gesichert ist.“

Ein solcher Vermerk ist allerdings noch 
keine Garantie dafür, dass tatsächlich 
keine Konflikte zu erwarten sind. In der 
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Praxis kommt es gelegentlich zum Streit 
darüber, ob die im Planungsverfahren 
erstellten Gutachten richtig sind und die 
Konfliktlagen richtig erfassen. Ist das 
nicht der Fall, kann ein Bebauungsplan 
gerichtlich für ungültig erklärt werden. 
Im worst case droht dann der Abriss 
einer soeben erst neu errichten Fabrik. 
Noch einmal das Beispiel Datteln: Eon 
hatte in Datteln bereits über eine Milli
arde Euro in das Steinkohlekraftwerk 
investiert, das Kraftwerk war fast fertig
gestellt. Plötzlich musste neues Pla
nungsrecht geschaffen werden: Ein be
nachbarter Landwirt hatte den Energie
riesen auch mit dem Argument zu 
geringer Abstände in die Knie gezwun
gen. 

Grundsätzlich lassen sich in einem dicht
besiedelten Land wie Deutschland solche 
Konflikte nicht ausschließen. Durch sorg
fältige Prüfungen im Vorfeld und plane
rische Festlegungen, die auf einer ange
messenen Abwägung aller Interessen 
beruhen, kann aber ein hohes Maß an 
Verträglichkeit und damit auch Rechtssi
cherheit geschaffen werden.

Welche Maßnahmen und Festlegungen 
getroffen werden, hängt vom Einzelfall 
ab. Dennoch gibt es Maßnahmen, die 
sich – ähnlich wie Schallschutzfenster – 
häu figer in der Praxis finden: Zum Bei
spiel werden gewerbliche Nutzungen in 
ihrer zulässigen Lärmemission zoniert. 
Das heißt, dass es unterschiedliche Berei
che gibt, von denen unterschiedlich 
große Lärmbelastungen ausgehen dür
fen. Die gewerblich genutzten Bereiche, 
die der Wohnbebauung am nächsten 
liegen, dürfen weniger Lärm emittieren 
als weiter entfernt gelegene Bereiche. 
Wie groß die Abstände von unterschied
lich intensiven Lärmquellen sein sollten, 
ist in den entsprechenden Regelwerken 
dargelegt. 

Das Thema Lärm ist in der Praxis sicher
lich am häufigsten als Konfliktfeld anzu
treffen. Allerdings können durchaus auch 
Themen wie Schadstoffe oder Geruchs
belästigung auftreten. Daher ist es in 
jedem Fall ratsam, sich die vorhandenen 
oder voraussichtlichen Betriebe im Detail 
anzusehen: Wie sind sie mit Blick auf ein 
mögliches Gefahrenpotenzial einzustu
fen? Zählen sie zum sogenannten stö
renden oder nicht störenden Gewerbe? 
Wie gestaltet sich die Freiflächennut
zung (gibt es dort Verkehre und somit 
zusätzliche Emissionen)? Welche Hinter
grundbelastung (beispielsweise aus wei
ter entfernt liegenden Nutzungen) muss 
berücksichtigt werden? Welche produkti
onsbedingten Schadstoffe sind zu erwar
ten? Ändert sich die Situation, wenn ein 
Betrieb seine Produktion künftig intensi
vieren sollte?

Lärm

In vielen Fällen lassen sich mögliche 
Konflikte eindämmen, indem beide Nut
zungen anders als in oben genanntem 
Fall nicht miteinander verzahnt werden, 
sondern eine Abstandsfläche beibehalten 
wird. Und auch ohne Abstand lässt sich 
– teilweise durch vermeintlich kleine 
Maßnahmen – Abhilfe schaffen können. 
So kann es vorkommen, dass eine zu 
hohe Lärmbelastung von einem einzigen 
Bauteil ausgeht, beispielsweise einem 
Lüfter auf dem Dach des Betriebs. 

In der Praxis ist es hier durchaus üblich, 
dass derjenige, der mit einem Wohnge
biet an die gewerbliche Nutzung heran
rückt, dem gewerblichen Nutzer ökono
misch unter die Arme greift, um den 
Lärm am Entstehungsort zu mindern 
(beispielsweise durch Einbau eines neu
en, lärmärmeren Lüfters). Dies wird ab
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seits des Bauplanungsrechts in gesonder
ten Verträgen vereinbart. 

Frühzeitiger Dialog

Insgesamt gilt natürlich: Das Schaffen  
der bauplanungsrechtlichen Vorausset
zungen ist Sache der jeweiligen Gemein
de. Dennoch können private Entwickler 
oder deren Berater durchaus Vorarbeit 
leisten, um die Chance auf ein konflikt
freies Miteinander von Gewerbe und 
Wohnen zu erhöhen. Sie können, wie 
dar gestellt, den frühen Dialog suchen,  
um Lärm am Entstehungsort zu mindern. 

Oder: Sie können im Vorfeld mit der 
Kommune in den Dialog treten und die 
konkreten Inhalte von Schallschutzgut
achten oder Luftgütemessungen abstim
men – sie werden in der Regel zwar erst 
im Rahmen des Bebauungsplanverfah
rens erforderlich, je nach Fall können sie 
aber auch im Vorfeld sinnvoll sein. Ha
ben Entwickler und Kommune hier un
terschiedliche Vorstellungen über Me
thodik und Untersuchungsumfang (und 
sprechen sie im Vorfeld nicht miteinan
der), kann eine ärgerliche Nachbeauftra
gung erforderlich werden. 

Last but not least: Nicht in jedem Fall 
sind Bebauungspläne erforderlich (ein 
Beispiel ist der § 34 Baugesetzbuch – er 
betrifft in der Regel kleinere Vorhaben in 
bebauten Gebieten). Auch hier empfiehlt 
sich der frühe Dialog des Entwicklers mit 
der Kommune. Greifen besagte Regelun
gen nach § 34 Baugesetzbuch, kann ein 
Betrieb unter Umständen Abwehran
sprüche geltend machen gegen gebiets
fremde Nutzungen. In diesem Fall gilt 
mehr denn je, das frühzeitige Gespräch 
mit dem gewerblichen Nutzer und der 
Gemeinde zu suchen.  


